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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Entscheidung 98/37/EG der Kommission vom 28. November 1997 zur
Genehmigung des von Frankreich für das Jahr 1998 vorgelegten Programms zur Tilgung

der Tollwut sowie zur Festsetzung der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 16 vom 21. Januar 1998)

Seite 11, Artikel 3 Absatz 2 erster Gedankenstrich:

anstatt: „vierteljährlich einen Bericht . . .“
muß es heißen: „halbjährlich einen Bericht . . .“.

Berichtigung der Entscheidung 98/38/EG der Kommission vom 28. November 1997 zur
Genehmigung des von Luxemburg für das Jahr 1998 vorgelegten Programms zur Tilgung

der Tollwut sowie zur Festsetzung der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 16 vom 21. Januar 1998)

Seite 12, Artikel 3 Absatz 2 erster Gedankenstrich:

anstatt: „vierteljährlich einen Bericht . . .“
muß es heißen: „halbjährlich einen Bericht . . .“.

Berichtigung der Entscheidung 98/39/EG der Kommission vom 28. November 1997 zur
Genehmigung des von Belgien für das Jahr 1998 vorgelegten Programms zur Tilgung der

Tollwut sowie zur Festsetzung der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 16 vom 21. Januar 1998)

Seite 13, Artikel 3 Absatz 2 erster Gedankenstrich:

anstatt: „vierteljährlich einen Bericht . . .“
muß es heißen: „halbjährlich einen Bericht . . .“.


